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Hands-on Training for Farmers and 
Veterinarians: New measures to fight 
antimicrobial resistance

Allgemeine Einführung zu den 
Auswirkungen von AMR. 
Schwerpunkt auf die AMU- und 
AMR-Zahlen in Luxemburg

Praktische Schulung für Landwirt:innen
und Tierärzt:innen: 
Neue Maßnahmen zur Bekämpfung
von Antibiotikaresistenzen



Eine globale Bedrohung Wirtschaftliche Auswirkungen

Antibiotikaresistenz

Die geschätzten Kosten von AMR für die 
Gesundheitssysteme in Europa betragen:

€ 1,1 Milliarden Euro/Jahr 

Geschätzte Zahl der durch AMR verursachten 
Todesfälle im Jahr 2050 im Vergleich zu den 
derzeitigen häufigen Todesursachen

Bericht 2023: 

$$ ↑↑



Einsatz, 
Übergebrauch und 
Missbrauch von 
antimikrobiellen 
Mitteln

Mikroben 
entwickeln 
Resistenzen

Antimikrobielle 
Mittel werden 
weniger wirksam

Krankheiten 
verbreiten sich 
leichter, bleiben 
bestehen oder 
töten

Was ist AMR und wie entstehen AMR?

Von antimikrobieller Resistenz (AMR) spricht man, wenn Keime 
(Bakterien, Viren oder Pilze), die Infektionen verursachen, eine Resistenz 
gegen die zur Behandlung eingesetzten Medikamente entwickeln. 



AMR kommt bei 
Menschen, Tieren, 
Pflanzen und in der 

Umwelt vor

Antibiotikaverbrauch bei 

Tieren

Antibiotikaverbrauch 

beim Menschen

A H



Resistente Bakterien 
infizieren jedes Jahr 

800.000 Menschen in 
der EU/EFTA
(ECDC-Daten 2022)

685.433 701.816

822.075
865.767

801.517

2016 2017 2018 2019 2020

Estimated median number of infections, all types

Quelle: ECDC (Europäisches Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten)



Resistenzen gefährden die öffentliche Gesundheit UND die Tiergesundheit

EFSA-Dashboard: 

Vorkommen von

AMR bei 

Masthähnchen für 

Campylobacter 

jejuni gegen 

Tetracyclin

2022
2023  Vorkommen von AMR bei jungen 

Kälbern: Campylobacter jejuni gegen 

Tetracyclin

https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/dashboard-antimicrobial-resistance
https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/dashboard-antimicrobial-resistance
https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/dashboard-antimicrobial-resistance


Verschiedene Klassen antimikrobieller Mittel 

Pleuromutiline
Peneme



Wir müssen die Wirksamkeit der aktuellen antimikrobiellen Mittel 

erhalten! 



Was können wir tun? 

EFSA Journal 

2024;22(2):8589

Behandlungsrichtlinen



• Tiergesundheitsgesetz (Verordnung (EU) 2016/429 zu Tierseuchen)

„Vorbeugen ist besser als heilen“

Klare Verantwortung aller Akteure für die 
Tiergesundheit

• Die Hersteller→ gewährleisten ein 
hohes Maß an Tiergesundheit, Tierschutz 
und Biosicherheit

• Die Tierärzte→ sorgen für eine 
Sensibilisierung und helfen bei der 
Vorbeugung der Verbreitung von 
Krankheitserregern

• Zuständige Behörde→ schützen die 
Gesundheit von Tier und Mensch sowie 
die Umwelt

Prioritätensetzung für EU-Maßnahmen

• Regulierungsinstrumente/Maßnahmen 
gegen resistente Krankheitserreger: 
„Krankheitserreger“

• Es können Maßnahmen zur 
Seuchenprävention und -bekämpfung 
gelten (Überwachung, Eradikation usw.)

• Gesetzliche Grundlagen zur Überwachung 
antimikrobieller Resistenzen bei 
Tierpathogenen

Präventiv orientierter Ansatz: 

Verbesserung der 
Tiergesundheit und 
Biosicherheitsmaßnahmen, 
gute landwirtschaftliche 
Praktiken



Ziel „Vom Bauernhof auf den Tisch“

50 % Reduzierung des EU-Gesamtabsatzes an 
Antibiotika für Nutztiere und in der Aquakultur bis 

2030



Verkaufsberichterstattung (ESVAC) wird zu 
Verkaufs- und Nutzungsberichterstattung ESUAvet



• Gemeinsame Regeln
Ab 2024 müssen die EU-Mitgliedstaaten jährlich Daten über das Verkaufsvolumen und die 

Verwendung von antimikrobiellen Arzneimitteln bei Tieren für das vorangegangene Jahr melden

Datenerhebung zum Verkauf und zur Verwendung antimikrobieller Mittel

• Die EU-Länder müssen mit der Erhebung von Nutzungsdaten 
beginnen:

➢ Rinder, Schweine, Geflügel → ab 2023
➢ Alle anderen zur Lebensmittelgewinnung genutzten Tiere → ab 2026
➢ Hunde, Katzen und Pelztiere → ab 2029 

• Die EMA wird den ersten Bericht am 31. März 2025 veröffentlichen, 
danach bis zum 31. Dezember für das vorangegangene Jahr

• Die Daten werden detailliert mit den entsprechenden Tierarten, 
Kategorien oder Stadien angegeben 

Zu erhebende Daten für 
1. Mittel gegen Durchfall, 

entzündungshemmende Mittel und 
Mittel gegen Infektionen

2. Gynäkologische Antiinfektiva und 
Antiseptika

3. Antiinfektiva und Antiseptika zur 
intrauterinen Anwendung

4. Antibakterielle Mittel zur systemischen 
Anwendung

5. Antibakterielle Mittel zur intramammären
Anwendung

6. Antiprotozoika (mit antibakterieller 
Wirkung)

7. Antimykobakterien zur intramammären
Anwendung



Nächster Bericht Ende Dezember 2025!

Der erste Bericht Am 31. März 2025. Er enthält 

Daten aus dem Jahr 2023.

Zweiter Bericht Am 9. Dezember 2025, 

enthält Daten aus dem Jahr 2024



Verkauf von antimikrobiellen Tierarzneimitteln für lebensmittelliefernde Tiere (mg/kg) in 

der EU, Island und Norwegen im Jahr 2024



Verkauf von antimikrobiellen Tierarzneimitteln (in mg/kg) für andere gehaltene oder 

gezüchtete Tiere, nach AMEG-Kategorie und nach Land im Jahr 2024



NATIONALE ZAHLEN



LUXEMBURG

Daten der Hersteller von tierischen Lebensmitteln



Verkauf von TAM in Luxemburg

42

9

0.4

0

0

0

0

TOTAL 51

PCU
2022 (1.000 tonnes)

Verkauf antimikrobieller Mittel

2018

33,6 mg/PCU

2022

25,1 
mg/PCU

-25%

Verkaufstrends (2010-2022)

Verkaufstrends für lebensmittelliefernde Tiere, einschließlich Pferde und Zuchtfische, nach Ländern, in 
mg/PCU, von 2018 bis 2023



Country information 

ESVAC report

Verkauf von TAM in Luxemburg

Seit 2012:

41,8 % Gesamtabverkauf pro Jahr (von 43,2 mg/PCU auf 25,1 mg/PCU im Jahr 2022)

31,2 % Verkauf von Cephalosporinen der 3. und 4. Generation (von 0,68 mg/PCU auf
0,47 mg/PCU im Jahr 2022)

30,4 % Verkauf von Fluorchinolonen (von 0,66 mg/PCU auf 0,86 mg/PCU im Jahr 2022)

100 % Verkauf anderer Chinolone (von 0,02 mg/PCU auf 0 mg/PCU seit 2017)

88,4 % Verkauf von Polymyxinen (von 1,7 mg/PCU auf 0,20 mg/PCU im Jahr 2022)

PCU stieg zwischen 2011 und 2022 um 1,3 %

Verkaufsdaten 2022

Im Jahr 2022 gingen die Gesamtverkäufe im Vergleich zu 2021 um 7,3 % zurück (von 
27,1 mg/PCU auf 25,1 mg/PCU). Die drei meistverkauften Antibiotikaklassen waren 
Penicilline, Tetracycline und Sulfonamide, die jeweils 26,4 %, 20 % und 18 % des 
Gesamtverkaufs ausmachten.

https://www.bing.com/search?q=Sales+trends+(mg%2FPCU)+of+antibiotic+VMPs+LUXEMBOURG+for+food-producing+animals%C3%A7&cvid=7427eb113fb5450bb26164ea9d878b9b&gs_lcrp=EgRlZGdlKgYIABBFGDkyBggAEEUYOTIICAEQ6QcY_FUyBwgCEOsHGEDSAQc1MzJqMGo5qAIIsAIB&FORM=ANAB01&PC=U531
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/sales-veterinary-antimicrobial-agents-31-european-countries-2022-trends-2010-2022-thirteen-esvac_en.pdf


Proportion of total sales (in tonnes) of 3rd- and 4th-generation cephalosporins, fluoroquinolones, other quinolones and 

polymyxins of total antimicrobial VMP sales for food-producing animals, by country in 2023



Consumption of fluoroquinolones and other quinolones

Source: JIACRA IV - Antimicrobial consumption and resistance in bacteria from humans and animals

Source: JIACRA IV - Antimicrobial consumption and resistance in bacteria from humans and animals

https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/ema-ecdc-efsa-fourth-joint-report-integrated-analysis-antimicrobial-agent-consumption-occurrence-antimicrobial-resistance-bacteria-humans-food-producing-animals-eu-eea-jiacra-iv_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/ema-ecdc-efsa-fourth-joint-report-integrated-analysis-antimicrobial-agent-consumption-occurrence-antimicrobial-resistance-bacteria-humans-food-producing-animals-eu-eea-jiacra-iv_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/ema-ecdc-efsa-fourth-joint-report-integrated-analysis-antimicrobial-agent-consumption-occurrence-antimicrobial-resistance-bacteria-humans-food-producing-animals-eu-eea-jiacra-iv_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/ema-ecdc-efsa-fourth-joint-report-integrated-analysis-antimicrobial-agent-consumption-occurrence-antimicrobial-resistance-bacteria-humans-food-producing-animals-eu-eea-jiacra-iv_en.pdf


Beispiel 1 
Trends bei der Resistenz gegen ausgewählte 
antimikrobielle Mittel in E. coli-Indikatoren von 
Schweinen, 2009–2021 (EFSA Report )

Resistenz gegen:

Ampicillin (AMP)

Cefotaxim (CTX)

Ciprofloxacin (CIP)

Tetracyclin (TET)

Erfolge

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2025.9237


Beispiel 1 
Trends bei der Resistenz gegen 
ausgewählte antimikrobielle Mittel in E. 
coli-Indikatoren von Schweinen, 2014-
2023 (EFSA Report )

Resistenz gegen:

Ampicillin (AMP)

Cefotaxim (CTX)

Ciprofloxacin (CIP)

Tetracyclin (TET)

Erfolge

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2025.9237


Hands-on Training for Farmers and 
Veterinarians: New measures to fight 
antimicrobial resistance

Überblick über die wichtigsten 
Bestimmungen auf EU

Praktische Schulung für 
Landwirt:innen,
Tierärzt:innen: Neue Maßnahmen 
zur Bekämpfung
von Antibiotikaresistenzen



Verordnung (EU) 2019/6 über 
Tierarzneimittel

Verordnung (EU) 2019/4 über 

Arzneifuttermittel

EU-Rechtsrahmen für Tierarzneimittel/Arzneifuttermittel



ANTIMIKROBIELLE MITTEL IM VERGLEICH ZU ANTIBIOTIKA 

Antimikrobielle 
Mittel

Antibiotika Antimykotisch, 
Antiprotozoisch Antiviral

RESISTENZ! 

Antiparasitär

EU-Verordnung



Für manche Arzneimittel gilt aus Gründen der Sicherheit (für 

Tier und Mensch!), der Wirksamkeit und möglicher 

Resistenzen sowie des möglichen Missbrauchs eine 

tierärztliche Verschreibungspflicht. 

(a) Betäubungsmittel oder psychotrope Stoffe

(b) Arzneimittel für zur Lebensmittelgewinnung dienender Tiere

(c) Antimikrobielle Mittel

(d) wenn eine vorherige Diagnose erforderlich ist

(e) Euthanasieprodukte

(f) neue Wirkstoffe (< 5 Jahre)

(g) Impfstoffe

(h) Hormone oder Thyreostatika oder Beta-Agonisten

Gemeinsame Regeln – Veterinärverschreibung



Gemeinsame Regeln – Veterinärverschreibung

Möglichkeiten der 
antimikrobiellen Verwendung

Präventiv 
(Prophylaxe)

NUR für Ausnahmefälle 
(wenn das Infektionsrisiko 

sehr hoch ist/die Folgen 
schwerwiegend sind)

Antibiotikabehandlung NUR
für einzelne Tiere 

Andere antimikrobielle 
Mittel NUR für eine 

begrenzte Anzahl von Tieren 

Gruppenver-
abreichung

(Metaphylaxe)

NUR wenn das Risiko einer 
Ausbreitung einer 

Infektion oder einer 
ansteckenden Krankheit in 

der Tiergruppe hoch ist

wenn keine anderen 
geeigneten Alternativen 

verfügbar sind

Behandlung

Individuelle 
Behandlung

Gruppenbehandlung

Wachstums-
förderung

VERBOTEN!

 dürfen NICHT routinemäßig 
angewendet werden

 dürfen NICHT als Ausgleich für 
schlechte Hygiene, 
unzureichende Tierhaltung, 
mangelnde Pflege oder 
schlechtes 
Betriebsmanagement 
verwendet werden.



EU-Rahmen für Tierarzneimittel und Arzneifuttermittel

Verordnung (EU) 2019/6 über Tierarzneimittel

Prophylaxe  

Nur in Ausnahmefällen für die Verabreichung an ein 
einzelnes Tier (Antibiotika) oder eine begrenzte Anzahl 
von Tieren (andere antimikrobielle Mittel), wenn das 
Risiko einer Infektion oder einer Infektionskrankheit sehr 
hoch ist und die Folgen wahrscheinlich schwerwiegend 
sind.

Metaphylaxe

NUR wenn das Risiko einer Ausbreitung einer Infektion 
oder einer ansteckenden Krankheit in der Tiergruppe 
hoch ist und wenn keine anderen geeigneten 
Alternativen zur Verfügung stehen.

Die Mitgliedstaaten können Leitlinien für solche anderen 
geeigneten Alternativen bereitstellen und unterstützen 
aktiv die Entwicklung und Anwendung von Leitlinien, die 
das Verständnis der mit der Metaphylaxe verbundenen 
Risikofaktoren fördern und Kriterien für ihre Einleitung 
enthalten.



EU-Rahmen für Tierarzneimittel und Arzneifuttermittel

Allgemeine Grundsätze der Tierarzneimittelverordnung

Tierarzneimittel sind 
entsprechend den 
Bestimmungen der 
Genehmigung für das 
Inverkehrbringen zu 
verwenden.

Alle tierärztlichen 
Verschreibungen sollten
auf einer klinischen 
Untersuchung oder einer 
anderen angemessenen 
Beurteilung durch einen 
Tierarzt beruhen

Liste der nur für den 
Menschen  
vorbehaltenen
antimikrobiellen Mittel*

Verpflichtung der 
Mitgliedstaaten zur 
Erhebung von Daten über 
den Verkauf und die 
Verwendung von 
antimikrobiellen Mitteln

Durchführungsverordnung (EU) 2022/1255 der Kommission vom 19. Juli 2022 zur Bezeichnung von antimikrobiellen Mitteln oder Gruppen von antimikrobiellen Mitteln, die der Behandlung bestimmter Infektionen beim Menschen 
vorbehalten sind, gemäß der Verordnung (EU) 2019/6 des Europäischen Parlaments und des Rates 



• Gemeinsame RegelnTIERÄRZTLICHE VERSCHREIBUNGEN

Gemeinsame Regeln – Veterinärverschreibung

• Tierärzt:innen kann eine tierärztliche Verschreibung erst nach einer klinischen Untersuchung oder 

einer anderen angemessenen Beurteilung des Gesundheitszustands des Tieres oder der Tiergruppe 

ausstellen

• Tierärzt:innen kann ein antimikrobielles Mittel erst verschreiben, wenn er eine Infektionskrankheit 

diagnostiziert hat

• Tierärzt:innen muss in der Lage sein, die Verschreibung eines antimikrobiellen Mittels zu begründen, 

insbesondere für die präventive (Prophylaxe) und die Gruppenverabreichung (Metaphylaxe)

Artikel 105



Gemeinsame Regeln – Veterinärmedizinische Verschreibung 

Name des Tierarztes 

Name des Arzneimittels 
(Wirkstoff, Form und Stärke)
Verschriebene Menge
Dosierungsschema

Hinweis erforderlich, wenn 
Verschreibung gem Art. 107 
3–4 oder 112–114 erfolgt)

Ein Rezept für ein 
antimikrobielles Mittel ist 
nur 5 Tage nach Ausstellung 
des Rezepts gültig. 

Name und Anschrift des 
Tierhalters

Unterschrift des Tierarztes

Zur Lebensmittel-
gewinnung dienende
Tiere: Wartezeit 
(auch wenn 0)

Datum der Verschreibung

Ggf. Warnhinweise

Identität der Tiere



• Gemeinsame RegelnFührung von Aufzeichnungen

Gemeinsame Regeln – Veterinärverschreibung 

Verordnung (EU) 2019/6 über Tierarzneimittel

Artikel 108

PFLICHTEN

Artikel 108

Buchführung durch Eigentümer und Halter von der Lebensmittelgewinnung 

dienenden Tieren

(1) Die Eigentümer bzw. — wenn die Tiere nicht von den Eigentümern gehalten 

werden — die Halter von der Lebensmittelgewinnung dienenden Tieren 

führen Buch über die von ihnen angewendeten Arzneimittel und bewahren 

gegebenenfalls eine Kopie der tierärztlichen  Verschreibungen auf.

(2) Die in Absatz 1 genannten Aufzeichnungen umfassen:

a) Datum der ersten Verabreichung des Arzneimittels an die Tiere,

b) Bezeichnung des Arzneimittels,

c) Menge des verabreichten Arzneimittels,

d) Name oder Firma und ständige Anschrift oder eingetragene Niederlassung 

des Lieferanten,

e) Beleg für den Erwerb des angewandten Arzneimittels,

f) Identität des behandelten Tieres oder der behandelten Gruppe von 

Tieren,

g) gegebenenfalls Name und Kontaktangaben des verschreibenden Tierarztes.

h) Wartezeit, auch wenn dieser Zeitraum gleich Null ist,

i) Behandlungsdauer.



• Gemeinsame RegelnGenehmigung für das Inverkehrbringen

Gemeinsame Regeln – Veterinärverschreibung 

Verordnung (EU) 2019/6 über Tierarzneimittel

Grundregel 
Tierarzneimittel müssen gemäß der Zulassung 
(Fachinformation/Beipackzettel) angewendet werden

Sie müssen ein Tierarzneimittel für die Indikation, die Tierart und das 

Dosierungsschema verwenden, die in der Fachinformation/Broschüre 

angegeben sind. Wenn für eine bestimmte Indikation/Tierart kein 

zugelassenes Tierarzneimittel vorhanden ist oder ein Mangel besteht -> 

können Sie die Regeln von Art. 112–114  anwenden



Sie können die EU-Datenbank mit allen zugelassenen Tierarzneimitteln 
konsultieren: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/



Wenn für 

Lebensmittel-

liefernde Tiere kein 

Arzneimittel 

zugelassen ist oder 

keine zugelassenen 

Arzneimittel 

verfügbar sind





Durchführungsverordnung (EU) 2024/1973 der EU-Kommission 
vom 18. Juli 2024 

Erstellung einer Liste von antimikrobiellen Mitteln, die gemäß

den Artikeln 112 und 113 der Verordnung (EU) 2019/6 des

Europäischen Parlaments und des Rates nicht verwendet

werden dürfen oder die gemäß diesen Artikeln nur unter

bestimmten Bedingungen verwendet werden dürfen.

Sie gilt ab dem 8. August 2026.



Weitere Details: 

Schauen Sie sich 
die FVE

Kaskaden-
Broschüre an.

https://fve.org/cms/wp-

content/uploads/Cascade-1.pdf

https://fve.org/cms/wp-content/uploads/Cascade-1.pdf
https://fve.org/cms/wp-content/uploads/Cascade-1.pdf
https://fve.org/cms/wp-content/uploads/Cascade-1.pdf
https://fve.org/cms/wp-content/uploads/Cascade-1.pdf
https://fve.org/cms/wp-content/uploads/Cascade-1.pdf
https://fve.org/cms/wp-content/uploads/Cascade-1.pdf




Hands-on Training for Farmers and 
Veterinarians: New measures to fight 
antimicrobial resistance

Gemeinsame Elemente für 
Landwirt:innen und Tierärzt:innen
in der EU 

Praktische Schulung für 
Landwirt:innen und Tierärzt:innen: 
Neue Maßnahmen zur Bekämpfung
von Antibiotikaresistenzen



Verordnung (EU) 2019/6 über 
Tierarzneimittel

Verordnung (EU) 2019/4 über 
Arzneifuttermittel

EU-Rechtsrahmen für Tierarzneimittel/Arzneifuttermittel



• Gemeinsame RegelnMEDIKAMENTENVERABREICHUNG ÜBER FUTTER ODER WASSER

Gemeinsame Regeln – Veterinärverschreibung

Abweichende 
Regelungen 
gelten für 

Arzneifuttermittel

(Futtermittel, die vom 
Futtermittelunternehmer in einer 
Futtermühle oder einem mobilen 

Mischer oder in einem speziell 
ausgerüsteten Fahrzeug mit 

Arzneimitteln gemischt werden)

Orale Medikamente 

(Einmischung ins Futter oder 
Wasser auf dem Hof durch 

den Tierhalter)

Über Futter

Über Wasser

Verordnung (EU) 2019/4 über 
Herstellung, das Inverkehrbringen 
und die Verwendung von 
Arzneifuttermitteln

Reg. (EU) 2019/6 
(Tierarzneimittel) 
und Delegierte 
Verordnung (EU) 
2024/1159 der 
Kommission



• EU-Rechtsrahmen für Tierarzneimittel/Arzneifuttermittel

Verordnung (EU) 2019/6 über 
Tierarzneimittel

Verordnung (EU) 2019/4 über 
Arzneifuttermittel

+ Durchführungs- und Delegationsrechtsakte



„Reserveliste für 
Menschen“

Durchführungsverordnung (EU) 2022/1255 der Kommission 

ANTIMIKROBIELLE MITTEL AUF DER RESERVELISTE FÜR MENSCHEN

Unterstützung einer umsichtigen Anwendung und Erhaltung der Wirksamkeit



Bestimmte antimikrobielle Mittel sind gemäß Art. 112 und 113* nicht oder nur unter 
bestimmten Bedingungen zulässig.

• Die Durchführungsverordnung (EU) 2024/1973 der Kommission listet antimikrobielle 
Mittel auf, die entweder nicht gemäß den Artikeln 112 und 113 der Verordnung (EU) 
2019/6 (d. h. außerhalb der Bedingungen der Zulassung) verwendet werden dürfen 
oder nur unter bestimmten kumulativen Bedingungen verwendet werden dürfen.

Beispiele: 

Cephalosporine der dritten und vierten Generation: Dürfen gemäß Artikel 113 nicht bei 
Geflügel angewendet werden.

✓ Polymyxine: Dürfen nur verwendet werden, nachdem eine vorherige Identifizierung 
der Krankheitserreger und Empfindlichkeitstests gezeigt haben, dass sie 
wahrscheinlich wirksam sind und dass andere, vorzuziehende antimikrobielle Mittel 
nicht wirksam wären.

✓ Chinolone (einschließlich Fluorchinolone): Chinolone (einschließlich Fluorchinolone): 
Dürfen gemäß Artikel 113 nicht zur Behandlung von Salmonellose bei Geflügel oder 
zur Metaphylaxe von Salmonellose bei anderen Tieren als Geflügel verwendet 
werden.

*Die Verordnung legt für jede antimikrobielle Gruppe mehrere kumulative Bedingungen 
fest, die von Faktoren wie Spezies, Art der Verwendung (z. B. Metaphylaxe) und 
Zulassungsstatus abhängen – die oben genannten Beispiele sind daher nicht 
erschöpfend.

Dieses Gesetz tritt am 8. August 2026 
in Kraft.

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1973/oj

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1973/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1973/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1973/oj


• Kommende delegierte Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte

• Liste der Stoffe, die für die Behandlung von Pferden unverzichtbar sind oder die im 
Vergleich zu anderen für Pferde verfügbaren Behandlungsmöglichkeiten einen zusätzlichen 
klinischen Nutzen bringen und für die die Wartezeit für Pferde sechs Monate beträgt.

• Liste der Stoffe, die zur Verwendung bei zur Lebensmittelgewinnung dienenden Landtierarten 
zugelassen sind, oder der Stoffe, die in einem in der Union zugelassenen Humanarzneimittel 
enthalten sind und die gemäß Artikel 114 Absatz 1 bei zur Lebensmittelerzeugung genutzten 
Wassertierarten verwendet werden dürfen

Weitere Informationen zu allen delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten:
https://food.ec.europa.eu/animals/animal-health/vet-meds-med-feed/implementation_en

https://food.ec.europa.eu/animals/animal-health/vet-meds-med-feed/implementation_en
https://food.ec.europa.eu/animals/animal-health/vet-meds-med-feed/implementation_en
https://food.ec.europa.eu/animals/animal-health/vet-meds-med-feed/implementation_en
https://food.ec.europa.eu/animals/animal-health/vet-meds-med-feed/implementation_en
https://food.ec.europa.eu/animals/animal-health/vet-meds-med-feed/implementation_en
https://food.ec.europa.eu/animals/animal-health/vet-meds-med-feed/implementation_en
https://food.ec.europa.eu/animals/animal-health/vet-meds-med-feed/implementation_en
https://food.ec.europa.eu/animals/animal-health/vet-meds-med-feed/implementation_en
https://food.ec.europa.eu/animals/animal-health/vet-meds-med-feed/implementation_en


Weitere Überlegungen zu Verschreibungen



Vergessen Sie nicht, 
unerwünschte Ereignisse 
zu melden, einschließlich 
mangelnder Wirksamkeit! 

• Die Meldung unerwünschter Ereignisse ist von entscheidender Bedeutung (Pharmakovigilanz)

Warum melden? Zur 
Gewährleistung der Sicherheit, 

zur Überwachung der 
Wirksamkeit, zur Verhütung 

von Schäden, als 
Orientierungshilfe für die 

Regulierung und als Grundlage 
für die Forschung.

Unbeabsichtigte, ungünstige Reaktion bei Tieren auf ein Tier- oder 
Humanarzneimittel

Mangelnde Wirksamkeit eines Tierarzneimittels 

Zwischenfälle in der Umwelt nach Anwendung eines Tierarzneimittels

Schädliche Reaktion für Menschen

Überschreitung des Rückstandshöchstgehalts bei Einhaltung der Wartezeit

Verdacht auf Übertragung eines Infektionserregers durch das Arzneimittel

Un-
erwünschte 
Ereignisse 

sind: 



Entsorgung von Tierarzneimitteln

✓ Sofortige Verpackung und Rückstände von Arzneimitteln nach Gebrauch. 
✓ Arzneimittel, deren Verfallsdatum überschritten ist oder die nicht gemäß den Anweisungen gelagert wurden. 
✓ Verschreibung einer Menge, die über die erforderliche Menge hinausgeht  
✓ Unvollständige Behandlung aufgrund von Verabreichungsschwierigkeiten, Nebenwirkungen, Änderung der 

Behandlung oder weil Tiere während der Behandlung verendet sind. 

✓ Jeder (Verschreiber und Anwender) ist dafür verantwortlich, pharmazeutische Abfälle auf ein Minimum zu 
reduzieren.

✓ Arzneimittelabfälle sollten in einem speziellen Behälter, Mülleimer oder einer speziellen Einrichtung gelagert 
werden, um einen angemessenen Schutz der Tiergesundheit, der menschlichen Gesundheit, von Futtermitteln, 
Lebensmitteln und der Umwelt zu gewährleisten. Diese müssen von allen Beständen an Tierarzneimitteln 
getrennt werden, um sicherzustellen, dass die Abfälle nicht versehentlich verwendet werden können. 

✓ Abfälle müssen gemäß der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (SPC) und den nationalen 
Abfallgesetzen entsorgt werden.

FACTSHEET_PharmaceuticalWasteDisposal.pdf (epruma.eu)

Wie? 

Wer? 

Wie und wo entstehen Arzneimittelabfälle?

https://epruma.eu/wp-content/uploads/2022/02/FACTSHEET_PharmaceuticalWasteDisposal.pdf




www.amrfvtraining.eu

www.amrfvtraining.eu

Vielen Dank!

http://www.amrfvtraining.eu/
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